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Meldung Kritisches Ereignis (Abweichungsmeldung) 
Meldeformular gemäss Ablaufschema QH 1.7. Meldungen sind obligatorisch:  
• wenn bei Gewaltanwendungen oder Falschabgabe von Medikamenten gemäss Notfallblatt QH 1.0.1 die Erziehungsberechtig-

ten, die Polizei und/oder der Stiftungsrat informiert werden müssen.  
• wenn Aussenstellen wie Ärzte, Spitäler, Kliniken, Fachstelle für Kinderschutz o.ä. Stellen einbezogen sind. 
• wenn Übergriffe und chronisches Mobbing unter Kindern und Jugendlichen festgestellt wird. 
Nicht zu melden sind wiederkehrende, bereits aktenkundige Krisen, auf die bereits „strukturell“ reagiert wurde. 
Im Zweifelsfall: melden! 
Datum:       
 

Zeit :       

Ort:       
 
Beteiligte Personen:       
 
Kinder/Jugendliche 
      

Mitarbeitende 
      

Was ist passiert? 
      

Wie wurde reagiert? 
      

Information an (Name, Zeitpunkt, Reaktionen) 
Eltern  
      
Vorgesetzte  
      
Stiftungsrat 
      
 
 

Weiteres Vorgehen (Vorschläge) 
      

Das Ereignis war  
 vermeidbar 
 nicht vermeidbar 

 
Was ist aus dem Ereignis zu lernen? 
      
 
 
 
 
 
 
Datum:       

 
Unterschrift:  
 

Die Meldung geht an die direkt vorgesetzte Person sowie an die Bereichs- und Gesamtleitung. 


